
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB) 
 
I. Allgemeines und 
Leistungsgegenstand 
 
1. Die MA Movement Area GmbH bietet 
individuelle Einzel- und Gruppentrainings, 
klassische Studionutzung im OPEN GYM, 
sowie Beratungen für Privatpersonen, 
Unternehmen und Vereine an.  
2. Die im folgenden genannten 
Geschäftsbedingungen gelten für alle 
gegenwärtigen sowie zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen mit dem 
Kunden/Mitglied. 
 

II. Training, Kurse und Beratungen 
 
1. Die Dauer eines Trainings, sowohl Einzel- als 
auch Gruppentraining, beträgt in der Regel 60 -
90 Minuten. Kürzere oder längere Trainings 
müssen ausdrücklich vereinbart werden. Art, 
Umfang, Dauer und Ort eines Trainings werden 
vorab mit dem Kunden festgelegt. Mögliche 
Trainingsinhalte und -ziele werden ebenfalls 
vorab mit dem Kunden besprochen und 
abgestimmt.  
2. Die Aufnahme eines Trainings ist nur nach 
einem kurzen Gesundheitscheck und 
unterschriebener Haftungsausschlusserklärung 
möglich. Alle Fragen zum derzeitigen 
Gesundheitszustand sind wahrheitsgemäß, 
nach bestem Wissen und Gewissen und 
vollständig vom Kunden/Mitglied zu 
beantworten. Jegliche Änderungen des 
Gesundheitszustandes ist der Movement Area 
GmbH unverzüglich mitzuteilen.  
3. Sporttauglichkeit: Der Kunde hat dafür Sorge 
zu tragen, dass er für alle sportlichen Aktivitäten 
in Zusammenhang mit den Leistungen der MA 
Movement Area GmbH eine ärztliche 
Genehmigung einholt. Grundsätzlich versichert 
der Kunde sportgesund zu sein und dass ihm 
keine Umstände (Krankheiten, Verletzungen, 
Medikamenteneinnahme) bekannt sind, die ein 
Training ausschließen können. Über plötzlich 
auftretende Befindlichkeitsstörungen 
(Schwindel, Übelkeit, Schmerzen) vor, während 
und nach dem Training ist unverzüglich zu 
berichten. Besteht aufgrund des Gesundheits-
Checks der Anlass die Sporttauglichkeit des 
Kunden ärztlich abzuklären, so empfehlen wir 
diese Abklärung, jedoch liegt hierbei die 
Verantwortlichkeit beim Kunden selbst, dieser 
Empfehlung auch nachzukommen.  
4. Kooperationspartner. Die MA Movement 
Area GmbH arbeitet mit externen Partnern 
zusammen, auf deren Angebote und Inhalte wir 
keinen Einfluss haben. Deshalb kann die MA 
Movement Area GmbH für diese fremden  

 
 
 
 
 
Angebote und Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Angebote und Inhalte der 
Partner ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber verantwortlich. Die verlinkten Partner 
wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf 
mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der 
Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente 
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist 
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekannt 
werden von Rechtsverletzungen werden wir 
derartige Links umgehend entfernen und die 
Kooperationspartnerschaft aufheben.                
 
 
 

III. Termine, Stornierungen und Fristen 
 
1. Alle terminlichen Absprachen erfolgen 
ausschließlich durch eine konkrete 
Vereinbarung, die vereinbarten Termine gelten 
als verbindlich.  
2. Trainingszeiten der Kurse der MA Movement 
Area GmbH sind den Öffnungszeiten auf der 
Homepage/ Eversport App zu entnehmen und 
werden regelmäßig aktualisiert. 
3. Terminänderungen und Terminabsagen 
müssen bei Personaltrainings und Beratungen 
telefonisch, mindestens 24 Stunden vor dem 
Termin erfolgen. Gruppentrainings per APP 
können bis 2h im Voraus abgesagt werden. 
4. Falls ein Termin nicht wie in 3. geregelt vom 
Kunden rechtzeitig abgesagt wird und ausfällt, 
ohne dass die MA Movement Area GmbH 
diesen zu vertreten hat, ist der vereinbarte Preis 
dennoch zu bezahlen. 
5. In Ausnahmefällen und zu 
Vertretungszwecken (Krankheit, Urlaub, etc.) 
kann nach vorheriger Absprache mit dem 
Kunden ein gleichwertig qualifizierter Trainer 
die Betreuung für diesen Zeitraum 
übernehmen. 
6. Außentermine / Schlechtwetter: Bei 
Vereinbarung von Außenterminen behält sich 
die MA Movement Area GmbH vor, diese 
wegen Schlechtwetters auch kurzfristig 
abzusagen. Im Falle einer Absage besteht die 
Leistungspflicht von der MA Movement Area 
GmbH fort. Diese wird einen Ersatztermin 
anberaumen. Erfolgt keine Absage, findet der 
Termin zur vereinbarten Zeit am vereinbarten 
Ort statt.  
7. Kündigungsfristen Privatpersonen/ 
Unternehmen. Bei Mitgliedschaften von 
Privatpersonen ist eine Kündigung nach Ablauf 
der vertraglichen Mindestlaufzeit immer zum 



 

Ende des darauffolgenden Monats möglich. Es 
sei denn es wurde vertraglich etwas anderes 
festgehalten. Bei jeglichen Dienstleistungen der 
MA Movement Area GmbH in Bezug auf 
Unternehmen (Betriebssport, bewegte Pausen, 
Beratungen usw.) gilt das Folgende: Die 
Kündigungsfrist beträgt drei Monate und 
beginnt mit dem Ende des Monats, in dem die 
Kündigung bei uns eingeht. Die Mitgliedschaft 
endet somit nach Ablauf von drei vollen auf die 
Kündigung folgenden Kalendermonaten. Dies 
gilt nicht, sofern vertraglich etwas anderes 
festgelegt wurde.  
 
 

IV. Preise, Kosten und Fälligkeiten 
 
1. Ein kostenloses Probetraining ist jederzeit 
nach Terminvergabe möglich. Sämtliche 
weitere Leistungen der MA Movement Area 
GmbH sind auf der Grundlage eines Vertrages 
bzw. der aktuellen Preisliste kostenpflichtig.  
2. Der Preis für die einzelnen Trainings sowie 
Beratungen ergibt sich aus der aktuellen 
Preisliste. Der Preis für die einzelnen 
Leistungen ist vom Kunden innerhalb von 14 
Tagen nach Erhalt der Rechnung auf das in der 
Rechnung genannte Konto bei der 
Kreissparkasse Ludwigsburg zu überweisen. 
Der Kunde erhält jeweils eine Rechnung mit 
ausgewiesener Mehrwertsteuer. Monatliche 
Mitgliedsbeiträge werden via SEPA-
Lastschriftmandant eingezogen (Höhe in 
Abhängigkeit der Vertragsart). 
3. Ist eine Begleitung von der MA Movement 
Area GmbH auf Reisen erwünscht, so sind die 
anfallenden Kosten wie Spesen und evtl. 
Übernachtungen vom Kunden zu tragen. Für 
die Dauer des Aufenthaltes kann aber auch ein 
zusätzliches Honorar vereinbart werden, dass 
sich nach Ort und Aufenthaltsdauer richtet. 
4. Die Kosten für einen Arzt, 
Physiotherapeuten, Ernährungs- oder andere 
Gesundheitsberater, Masseure, Heilpraktiker, 
o.ä. die zur ganzheitlichen Betreuung 
konsultiert werden, übernimmt der Kunde in 
Höhe der Abrechnungsmodalitäten des 
jeweiligen Kooperationspartners. 
5. Entstehen aufgrund der gewünschten 
Sportarten oder Aktivitäten des Kunden weitere 
Kosten (Eintrittsgelder, Platzmieten, etc.), so 
sind diese vom Kunden zu tragen. 
 

V. WLAN Nutzung 
 
Die MA Movement Area GmbH stellt 
kostenloses WLAN zur Verfügung. Dem 
Mitglied wird die kostenlose Nutzung des 
Internetzugangs widerruflich gewährt. Für die 
über das WLAN übermittelten Daten, die 
darüber in Anspruch genommene  

 
 
 
 
 
Dienstleistungen und getätigte 
Rechtsgeschäfte ist das Mitglied selbst 
verantwortlich. Es ist verpflichtet, bei Nutzung 
des WLANs das geltende Recht einzuhalten. Es 
wird insbesondere das WLAN weder zum Abruf 
noch zur Verbreitung von sitten- oder 
rechtswidrigen Inhalten genutzt, ebenso keine 
urheberrechtlich geschützten Güter 
widerrechtlich vervielfältigt, verbreitet oder 
zugänglich gemacht. Das Mitglied stellt den 
Inhaber von sämtlichen Schäden und 
Ansprüchen Dritter frei, die auf einer 
rechtswidrigen Verwendung des WLANs durch 
das Mitglied und/oder auf einen Verstoß gegen 
die vorliegende Vereinbarung beruhen, dies 
erstreckt sich auch auf für mit der 
Inanspruchnahme bzw. deren Abwehr 
zusammenhängende Kosten und 
Aufwendungen. 

 
VI. Haftung 
 
1. Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit haftet die MA  
Movement Area GmbH nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, wenn diese die 
Pflichtverletzung zu vertreten hat.  
2. Für sonstige Schäden haftet die MA 
Movement Area GmbH nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, wenn sie durch eine 
vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Pflichtverletzung verursacht wurden. Für 
Schäden, die auf Grund falscher oder 
unvollständiger Angaben zu aktuellen 
Beschwerden oder Erkrankungen entstehen 
oder für selbstverschuldete Unfälle, ist die 
Haftung ausgeschlossen.  
3. Es besteht eine 
Betriebshaftpflichtversicherung der MA 
Movement Area GmbH um etwaigen 
gesetzlichen Haftungsansprüchen des 
Auftraggebers zu 
genügen.                                                            
                                                
 

VII. Datenschutz 
 
1. Die personenbezogenen Daten des Kunden 
wie Name, Kontaktdaten, Geburtsdatum, 
Körpermesswerte, Leistungs- und 
Gesundheitswerte, angegebene Erkrankungen 
und Krankheiten werden von der MA Movement 
Area GmbH gespeichert und ausschließlich zur 
Erfüllung des vorgenannten 
Leistungsgegenstandes verwendet.  



 

2. Dieser Absatz trifft lediglich auf das 
Movement Area OPEN GYM zu. Durch die bei 
Vertragsabschluss erfolgte Einweisung wurden 
die Mitglieder auf alle nötigen und 
sicherheitsrelevanten Punkte aufmerksam 
gemacht. Ebenso sind Teile des Studios 
videoüberwacht. Die Videoüberwachung dient 
zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Überwachenden oder Dritter und ist 
erforderlich, um die Sicherheit der 
Trainierenden, zu Trainingszeiten ohne 
Betreuung, zu gewährleisten. 
 
 
 

VIII. Zugangschip Movement Area GYM 
 
Der Zugangschip ist nicht auf Dritte übertragbar 
und nur vom Mitglied selbst zu verwenden. Das 
Mitglied haftet gegenüber der MA Movement 
Area GmbH für Schäden durch Missbrauch der 
Zugangschips, wenn das Mitglied dieses 
vorsätzlich oder fahrlässig ermöglicht hat. Dies 
kann zur Auflösung des Vertrages führen. Jeder 
Verlust der Zugangskarte ist sofort zu melden. 
 
IX. Urheberrechte und 
Veröffentlichungen 
 

1.  Das Urheberrecht sämtlicher 
Veröffentlichungen von der MA Movement Area 
GmbH liegt ausschließlich bei dieser. Die 
weitere Nutzung jedweder Art, insbesondere 
Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte, 
bedürfen der schriftlichen Genehmigung von 
der Movement Area GmbH. 
 

X. Schriftform und salvatorische Klausel 
 
1. Änderungen und Ergänzungen dieser 
Bedingungen einschließlich dieser Bestimmung 
selbst bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis 
selbst.  
2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages 
ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchsetzbar sein, werden die Wirksamkeit 
und die Durchsetzbarkeit aller übrigen 
Bestimmungen dieses Vertrages davon nicht 
berührt. Die unwirksame oder undurchsetzbare 
Bestimmung ist als durch diejenige wirksame 
und durchsetzbare Bestimmung als ersetzt 
anzusehen, die dem von den Parteien mit der 
unwirksamen oder undurchsetzbaren 
Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck 
am nächsten kommt.  
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 


